
 
Erste Änderungssatzung zur Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und 

Auslagenentschädigung für Kreistagsabgeordnete und sachkundige 
Einwohner/innen und Vertreter/innen in wirtschaftli chen Unternehmen des 

Landkreises Havelland 
 

Der Kreistag des Landkreises Havelland hat aufgrund des § 131 Abs. 1 i. V. m. §§ 3 Abs. 1, 28 Abs. 2 
Nr. 9, 30 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12. 2007 
(GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Kommunalrechtsreform-Anpassungsgesetzes 
vom 23.09.2008 (GVBl. I S. 202) in seiner Sitzung vom 20.06.2011 folgende Änderungssatzung 
beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
§ 2 der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 
Kreistagsabgeordnete und sachkundige Einwohner/innen und Vertreter/innen in wirtschaftlichen 
Unternehmen des Landkreises Havelland (Entschädigungssatzung) vom 30.11.2009 erhält folgende 
Fassung: 

 
§ 2 

 
Sitzungsgeld 

 
(1) Unbeschadet des § 1 erhalten Kreistagsabgeordnete für ihre Teilnahme an Kreistags-, Ausschuss-
, Beirats- und Sitzungen sonstiger Gremien, in die sie durch den Kreistag entsandt wurden, ein 
Sitzungsgeld in Höhe von jeweils 13 EUR, soweit kein anderweitiger Aufwendungsersatz für die 
Sitzungsteilnahme erfolgt. Darüber hinaus wird ihnen für jeweils eine der Vorbereitung einer 
Kreistagssitzung dienende Fraktionssitzung ein Sitzungsgeld in derselben Höhe gewährt. 
(2) Ausschussvorsitzende oder deren Vertreter erhalten für jede von ihnen geleitete Sitzung ein 
Sitzungsgeld in doppelter Höhe. 
(3) Finden mehrere Sitzungen an einem Tage statt, wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt. Wird ein 
Ausschussmitglied im Laufe einer Sitzung durch einen Vertreter oder wird der Vertreter durch das 
reguläre Ausschussmitglied abgelöst, so wird das Sitzungsgeld nur an das zuerst anwesende 
Ausschussmitglied gezahlt. Erstreckt sich eine Sitzung über mehr als einen Tag, wird ein doppeltes 
Sitzungsgeld gezahlt, wenn die Sitzungsdauer insgesamt mehr als acht Stunden betragen hat. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft. 
 
Rathenow, den 23.06.2011 
 
 
 
gez. Dr. B. Schröder 

Landrat 

 


